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Anlage 3
(zu Nummer 8.6.3;
entspricht Anlage 2 in einfacher Sprache)

(Kopfbogen der Schule) 

Informationsbrief für die Eltern und Erziehungsberechtigten

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

wir möchten Ihnen helfen, dass Ihre Kinder nach der Schule den richtigen Weg finden. Das kann eine Ausbildung oder ein Studium sein. Dafür ist es wichtig, dass sie verschiedene Berufe kennenlernen und erste Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln. Praktika sind dabei sehr wichtig. Sie geben den Schülerinnen und Schülern einen guten Einblick in die Arbeitswelt. So können sie sehen, welche Aufgaben und Anforderungen in den verschiedenen Berufen auf sie warten und ob diese zu ihren Interessen passen.

Das Praktikum wird in der Schule vorbereitet und nachbereitet. Studien zeigen, dass Sie als Eltern die wichtigsten Ratgeber für Ihr Kind sind, wenn es um die Berufswahl geht. Zeigen Sie Interesse am Praktikum und sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber.

Das Praktikum findet an unserer Schule vom……bis……… statt. 
· Hier sind einige wichtige Informationen für die Zeit des Praktikums:
· Mit dem Praktikum sollen die Schülerinnen und Schüler die Arbeitswelt kennenlernen. Das hilft ihnen, den richtigen Ausbildungsberuf oder Studiengang zu wählen. Sie sollen die Aufgaben und Anforderungen des Berufs verstehen und praktische Erfahrungen sammeln.
· Die Praktikumsstelle muss sicherstellen, dass die Schülerinnen und Schüler keine gefährlichen Arbeiten machen.
· Eine Lehrkraft von der Schule wird für das Praktikum zuständig sein. Sie können diese Lehrkraft während des Praktikums kontaktieren.
· Schülerinnen und Schüler, die ein begleitetes Praktikum machen, sind durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt. Wenn sie sich verletzen, übernimmt die Versicherung die Kosten.
· Bitte überprüfen Sie, ob eine Haftpflichtversicherung vorhanden ist. Diese ist wichtig, falls während des Praktikums Schäden entstehen.
· Die Schülerinnen und Schüler müssen der Praktikumsstelle und der Schule sofort Bescheid geben, wenn sie krank sind oder aus anderen Gründen fehlen. Die Schule entscheidet, ob die versäumten Tage nachgeholt werden sollen.
· Für  begleitete Praktika gibt es kein Geld. Eine kleine Entschädigung für Fahrtkosten ist jedoch erlaubt.
· Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Erfahrungen im Praktikum aufschreiben und auswerten.
· Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. 
Mit freundlichen Grüßen

__________  ____________________
Ort, Datum	Schulleiterin / Schulleiter 
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